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 Veröffentlicht am 17.12.2013

Norm

UrhG §4

Rechtssatz

Auch die unmittelbare Übertragung eines Sportereignisses kann ein Werk der Filmkunst iSv § 4 UrhG sein. Dies setzt

voraus, dass die Kameraführung, Bildregie (einschließlich Wiederholungen, Einblenden von Gra:ken und andere

Gestaltungsmittel) und gegebenenfalls auch der Kommentar eine individuelle Zuordnung zum (jeweiligen) Schöpfer

erlauben.
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